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Schottenring 7-9, 1010 Wien

E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der 
Geschäftszahl an polizei-info-wien@polizei.gv.at  zu 
richten.

Ihr Auskunftsverlangen vom 29. April 2021

Wien, 24. Juni 2021

Sehr geehrter Herr Sonderegger,

zu Ihrem Auskunftsersuchen vom 29. April 2021 teilen mit, dass die Frist von acht Wochen nicht 
eingehalten werden kann, da die Erhebungen längere Zeit in Anspruch nehmen.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf § 3 des Auskunftspflichtgesetzes.

Mit freundlichen Grüßen
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